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Arten von Rechtsgeschäften 
 
 
 

Einteilung nach Zahl und Art 
der abgegebenen Willenserklärungen (WE) 

 
 
 

Einseitige 
Rechtsgeschäfte 

 Zwei- oder mehrseitige 
Rechtsgeschäfte 

= Verträge 
     

Willenserklärung 
einer Person erforderlich 

 Zwei oder mehr übereinstimmende 
Willenserklärungen erforderlich 

 
 
 

    

Empfangs-
bedürftige 

Rechtsgeschäfte 

Nicht emp-
fangsbedürf-
tige Rechts-
geschäfte 

 Einseitig 
verpflichtende 

Verträge 

Zwei- oder 
mehrseitig 

verpflichtende 
Verträge 

     
Die WE wird erst 
wirksam, wenn sie 
einer anderen Per-
son zugeht. 

Die WE ist gültig, 
ohne dass sie einer 
anderen Person 
zugegangen sein 
muss. 

 Nur eine Person 
übernimmt Pflich-
ten aus dem Ver-
trag. 

Beide oder meh-
rere Personen 
übernehmen 
Pflichten aus dem 
Vertrag. 

     
Beispiele: 

 
• Kündigung 
• Mahnung 
• Anfechtung 

Beispiele: 
 

• Testament 
• Aufgabe des 

Eigentumsan-
spruchs 

 Beispiele: 
 

• Schenkung 
• Bürgschaft 

Beispiele: 
 

• Kaufvertrag 
• Mietvertrag 
• Werkvertrag 

 
 
Willenserklärung = rechtlich wirksame Äußerung einer Person, 
  durch welche bewusst eine Rechtsfolge her- 
  beigeführt wird 
 
Voraussetzungen für eine Willenserklärung: 
 

• WE muss gewollt sein (kein Zwang oder Rauschzustand) 
• WE muss bewusst abgegeben sein (zufälliges Handheben 

in einer Auktion ≠ WE) 
• WE muss eine rechtsverbindliche Wirkung beabsichtigen 

(eine Einladung zur Geburtstagsfeier ≠ WE) 


